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Erwägungen

E. 1.1
Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen werden, wenn der Ausländer sie durch
falsche Angaben oder wissentliches Verschweigen wesentlicher Tatsachen erschlichen hat (
Art. 9 Abs. 4 lit. a ANAG ; SR 142.20). Der Widerruf setzt voraus, dass der Betroffene
wissentlich falsche Angaben gemacht oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat, in der
Absicht, gestützt darauf den Aufenthalt oder die Niederlassung bewilligt zu erhalten. Nach
Art. 3 Abs. 2 ANAG ist der Ausländer verpflichtet, der Behörde wahrheitsgetreu über alles
Auskunft zu geben, was für den Bewilligungsentscheid massgebend sein kann. Hiervon ist
er selbst dann nicht befreit, wenn die Fremdenpolizeibehörde die fragliche Tatsache bei
gebotener Sorgfalt selbst hätte ermitteln können. Wesentlich sind dabei nicht nur Umstände,
nach denen die Fremdenpolizei ausdrücklich fragt, sondern auch solche, von denen der
Gesuchsteller wissen muss, dass sie für den Bewilligungsentscheid relevant sind. Dazu
gehört etwa die Absicht der Nichtfortsetzung der bisherigen bzw. der Begründung einer
neuen Ehe oder die Tatsache, dass der Betroffene aussereheliche Kinder hat. Es ist nicht
erforderlich, dass die Bewilligung bei richtigen und vollständigen Angaben
notwendigerweise zu verweigern gewesen wäre. Immerhin ist die kantonale Behörde
ihrerseits verpflichtet, vor Erteilung der Niederlassungsbewilligung "das bisherige
Verhalten des Ausländers nochmals eingehend zu prüfen" ( Art. 11 Abs. 1 ANAV ; SR
142.201). Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt zudem nicht zwingend dazu, dass
diese auch tatsächlich zu widerrufen ist; es muss beim entsprechenden Entscheid vielmehr
jeweils den besonderen Umständen des Einzelfalls angemessen Rechnung getragen werden
(Urteil 2A.551/2003 vom 21. November 2003 E. 2 mit Hinweisen; vgl. BGE 128 II 145 E.
2).

E. 1.2
Das Verwaltungsgericht hat diese Rechtsprechung nicht verkannt und sie im konkreten Fall
korrekt angewandt. Die kantonalen Behörden wussten zwar von der Trennung der Eheleute
im April 1999, hatten jedoch keine Kenntnis von der seit Frühling 1997 bestehenden
ausserehelichen Beziehung des Beschwerdeführers. Während der Ehe mit C.________
zeugte er mit seiner heutigen Ehefrau zwei Kinder, das zweite davon sogar nach der
Trennung von seiner Schweizer Ehefrau. Indem er im Zeitpunkt seines Gesuches um
Erteilung der Niederlassung die Existenz der beiden Kinder den Behörden nicht angezeigt
hat, machte der Beschwerdeführer in einem objektiv wesentlichen Punkt unvollständige
Angaben, was er wissen musste, liegt es doch auf der Hand, dass wegen des Rechts auf
Familiennachzug die Existenz minderjähriger Kinder bei der Erteilung einer
Niederlassungsbewilligung von Bedeutung ist (Urteil 2A.551/2003 vom 21. November
2003 E. 2.2). Die Vorinstanz hat aus den Umständen auch zu Recht geschlossen, der
Beschwerdeführer habe im Zeitpunkt seines Gesuches um das Ende der Ehe als



Lebensgemeinschaft mit C.________ gewusst. Die Gründung einer Zweitfamilie im
Kosovo hat die Vorinstanz als gewichtiges Indiz dafür betrachtet, dass der
Beschwerdeführer an der an vielen Wert- und Meinungsverschiedenheiten leidenden Ehe
mit C.________ primär deshalb festhielt, um die 5-Jahresgrenze zur Erlangung der
Niederlassungsbewilligung hinter sich zu bringen. Es ist bundesrechtlich nicht zu
beanstanden, wenn sie gestützt auf die gesamten Umstände zum Schluss kam, die Berufung
des Beschwerdeführers auf die noch bestehende Ehe sei rechtsmissbräuchlich gewesen. Im
Übrigen kann auf die Ausführungen der Vorinstanz (angefochtenes Urteil E. 4 6) verwiesen
werden, denen nichts beizufügen ist.

E. 1.3
Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung ist auch verhältnismässig. Es kann dazu auf
die zutreffenden Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (angefochtenes Urteil E.
8).

E. 1.4
Was der Beschwerdeführer einwendet, überzeugt nicht. Soweit er zur Hauptsache geltend
macht, er sei nicht verpflichtet gewesen, die Existenz der Kinder bekanntzugeben, verkennt
er die ihm obliegende Informationspflicht (vgl. Urteil 2A.366/1999 vom 16. März 2000 E.
3). Für alles Weitere ist auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Urteil zu
verweisen. Insbesondere kann er aus der Tatsache, dass ihm die Niederlassungsbewilligung
erteilt wurde, weder unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben noch der langen
Verfahrensdauer etwas zu seinen Gunsten ableiten (vgl. dazu angefochtenes Urteil E. 7).

E. 2
Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache selber wird das Gesuch um aufschiebende
Wirkung gegenstandslos.

E. 3
Die Beschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Entsprechend diesem Ausgang hat der
Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen ( Art. 156 Abs. 1
OG ).
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